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Amtliche Bekanntmachung 

des Satzungsbeschlusses der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74 

“Industriepark I + II“ mit Begründung der Gemeinde Nottuln gem. § 10 BauGB am 

28.04.2026 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 28.04.2026 die 6. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 74 „Industriepark I + II“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der zu dieser Zeit 

geltenden Fassung als Satzung beschlossen und die zugehörige Begründung gebilligt. Auf die 

Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird verzichtet. 

Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74 „Industriepark I + II“ befindet 

sich im Ortsteil Nottuln an der Otto-Hahn-Straße. Die genauen Abgrenzungen sind der 

nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74 „Industriepark I + II“ 

Ziel des Verfahrens ist es, eine bessere städtebauliche und wirtschaftliche Ausnutzung des 

Grundstückes zu ermöglichen. 

Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung wird auf der Homepage der Gemeinde 

Nottuln unter https://www.o-sp.de/nottuln/ zur Verfügung gestellt. Hier sind auch alle anderen 

Bebauungspläne der Gemeinde einzusehen. 

20 
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Darüber hinaus können die Unterlagen ab sofort dauerhaft von jedermann bei der Gemeinde 

Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen während der allgemeinen 

Dienststunden und zwar: 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

1. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB:  

„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 

bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 

dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 

Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 

2. § 44 Abs. 4 BauGB: 

„Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 

sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

3. § 215 Abs. 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans 

schriftlich gegenüber der Gemeinde Nottuln unter Darlegung des die Verletzung begründenden 

Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 

Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 
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4. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens-, oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der 6. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 74 „Industriepark I + II mit dem Ratsbeschluss vom 28.04.2026 

übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung NRW verfahren 

worden ist. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.  

Nottuln, den 29.04.2026 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

über die Genehmigung der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Nottuln gem. § 6 Abs. 5 BauGB  

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 24.02.2026 den Feststellungsbeschluss 
für die 88. Änderung des Flächennutzungsplanes und dessen zugehörige Begründung gefasst.  

Der Beschluss des Rates lautet: 

„1.    Der Abwägung der zur 88. Änderung des Flächennutzungsplanes abgegebenen 
Stellungnahmen wird, wie in Anlagen 5 und 7 vorgeschlagen, zugestimmt.  

2.    Die vorliegende 88. Änderung des Flächennutzungsplanes (siehe Anlage 3) sowie die 
zugehörige Begründung (siehe Anlage 4) wird beschlossen.  

3.    Der Abwägung der zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 164 „Am Hangenfeld II“ 
abgegebenen Stellungnahmen wird, wie in Anlagen 5 und 6 vorgeschlagen, zugestimmt.  

4.    Der Bebauungsplan Nr. 164 „Am Hangenfeld II“ (siehe Anlage 1) wird gemäß § 10 BauGB 
als Satzung beschlossen. Die zugehörige Begründung (siehe Anlage 2) wird beschlossen.“ 

Der Geltungsbereich der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des Bebauungsplanes 
Nr. 164 befindet sich im Ortsteil Nottuln an der Appelhülsener. Er umfasst in der Flur 62 die 
Flurstücke 855 (teilweise), 444, 104, 350 und 445 sowie in der Flur 61 das Flurstück 326 
(teilweise) Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes  

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 164 „Am Hangenfeld II“ 

21 
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Die 88. Änderung des Flächennutzungsplanes besteht darin, die zurzeit als „Fläche für 
Landwirtschaft“ dargestellte Flächen als „Wohnbauflächen“ und „gewerbliche Bauflächen“ 
auszuweisen. 

Die Bezirksregierung Münster hat als höhere Verwaltungsbehörde zur 88. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nottuln nachstehenden Genehmigungsbescheid erteilt:  

„Gem. § 6 des Baugesetzbuches genehmige ich die vom Rat der Gemeinde Nottuln am 24.02.2026 
beschlossene 88. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nottuln. 

Münster, den 08.04.2026 

Bezirksregierung Münster, Az.: 35.02.01.300-008/2026.0001“ 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes ist Teil 
dieser Bekanntmachung und als Übersichtsplan beigefügt. 

Der geänderte Flächennutzungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
werden auf der Homepage der Gemeinde Nottuln unter https://www.o-sp.de/nottuln/ zur 
Verfügung gestellt. Hier sind auch alle anderen Bauleitpläne der Gemeinde einzusehen. 

 

Darüber hinaus können die Unterlagen ab sofort dauerhaft von jedermann bei der Gemeinde 
Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen während der allgemeinen 
Dienststunden und zwar: 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 88. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Nottuln in Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vom Rat gefasste Feststellungsbeschluss über die 88. Änderung des Flächennutzungs-plans, 
die Genehmigung der 88. Änderung des Flächennutzungsplans durch die Bezirksregierung 
Münster vom 08.04.2026 und die 88. Änderung des Flächennutzungsplans werden hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.  

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des BauGB und der Gemeindeordnung 
(GO NRW) wird hingewiesen: 

1. § 215 Abs. 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

https://www.o-sp.de/nottuln/
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3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Nottuln unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 

 

2. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes der 88. 

Flächennutzungsplanänderung mit dem Beschluss des Rates vom 24.02.2026 sowie dem durch 

die Bezirksregierung genehmigten Plan übereinstimmt und entsprechend den Vorschriften des § 

2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 verfahren worden ist.  

Nottuln, 29.04.2026 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

des Satzungsbeschlusses der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 164 „Am 

Hangenfeld II“ mit Begründung der Gemeinde Nottuln gem. § 10 BauGB am 

24.02.2026 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 24.02.2026 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 164 „Am Hangenfeld II“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der zu dieser Zeit 

geltenden Fassung als Satzung beschlossen und die zugehörige Begründung gebilligt.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 164 befindet sich im Ortsteil Nottuln an der 

Appelhülsener Straße. Er umfasst in der Flur 62 die Flurstücke 855 (teilweise), 444, 104, 350 und 

445 sowie in der Flur 61 das Flurstück 326 (teilweise).  Die genauen Abgrenzungen sind der 

nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 164 „Am Hangenfeld II“ 

Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Entwicklung eines neuen Wohn- und Gewerbegebietes. 
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Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung und die zusammenfassende Erklärung 

werden auf der Homepage der Gemeinde Nottuln unter https://www.o-sp.de/nottuln/ zur 

Verfügung gestellt. Hier sind auch alle anderen Bebauungspläne der Gemeinde einzusehen. 

Darüber hinaus können die Unterlagen ab sofort dauerhaft von jedermann bei der Gemeinde 

Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen während der allgemeinen 

Dienststunden und zwar: 

   Mo.-Fr.     8.30 bis 12.30 Uhr 

   Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

   Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

1. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB:  

„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 

bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 

dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 

Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 

2. § 44 Abs. 4 BauGB: 

„Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 

sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

3. § 215 Abs. 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplans 

schriftlich gegenüber der Gemeinde Nottuln unter Darlegung des die Verletzung begründenden 

Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 

Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 

 

https://www.o-sp.de/nottuln/
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4. § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des papiergebundenen Dokumentes des 

Bebauungsplans Nr. 164 mit dem Ratsbeschluss vom 24.02.2026 übereinstimmt und dass nach 

§ 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung NRW verfahren worden ist. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.  

Nottuln, den 29.04.2026 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

über die Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der berührten 

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 159 „Zwischen Alter Sportplatz und Weseler Straße“ der 

Gemeinde Nottuln im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die Veröffentlichung des Entwurfes des 

Bebauungsplanes Nr. 159 „Zwischen Alter Sportplatz und Weseler Straße“ mit Begründung im 

Entwurf vom 11.05.2026 bis einschließlich 15.06.2026 hingewiesen. Auf die Durchführung einer 

Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird verzichtet. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 159 „Zwischen Alter Sportplatz und Weseler 

Straße“ befindet sich im Ortsteil Appelhülsen an der Weseler Straße und erstreckt sich in Flur 16 

(Gemarkung Appelhülsen) über die Flurstücke 100, 186 und 222. Die genauen Abgrenzungen 

sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen. 

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

 Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 159 „Zwischen Alter Sportplatz und 

Weseler Straße“ 

Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung 

einer Wohnbaufläche. 

 

23 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln Seite 48 

 

 

Amtsblatt der Gemeinde Nottuln Seite 47 - 48 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 159 „Zwischen Alter Sportplatz und Weseler 

Straße“ und seine Begründung im Entwurf sowie die unten genannten umweltbezogenen 

Informationen werden vom 11.05.2026 bis einschließlich 15.06.2026 auf der 

Homepage der Gemeinde Nottuln bereitgestellt und sind während der Veröffentlichungsfrist 

unter:  https://www.o-sp.de/nottuln/ einsehbar. 

Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden und 

sollen nach Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme unter 

https://www.o-sp.de/nottuln/ zu dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren oder per E-Mail an: 

info@nottuln.de abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen auf anderem Wege 

abgegeben werden (z.B. schriftlich oder mündlich zur Niederschrift nach Terminvereinbarung). 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren 

Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 

Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

Zusätzlich hängen die betreffenden Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist bei der 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Flur zwischen den 

Büros 712 und 713 in der Zeit von Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, 

Do. 14.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen 

Gründen um vorherige telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der 

Telefonnummer 02502/942-311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten 

Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 

0251/942-311 gestellt werden. 

Angaben zu den verfügbaren Arten umweltbezogener Informationen: 

Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass folgende Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind: 

 Es liegen keine umweltbezogenen Informationen vor. 

Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt im gleichen Zeitraum. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 159 

„Zwischen Alter Sportplatz und Weseler Straße“ mit der zugehörigen Begründung der Gemeinde 

Nottuln im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Nottuln, den 29.04.2026 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

über die Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der berührten 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB im Verfahren zur 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 55 der Gemeinde Nottuln  

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die Veröffentlichung des Entwurfes der 4. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Erweiterung Schul-, Sport- und Erholungszentrum“ mit 
Begründung im Entwurf vom 04.05.2026 bis einschließlich 03.06.2026 hingewiesen. 

Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 befindet sich im Ortsteil 
Nottuln nördlich der Rudolph-Harbig-Straße. Die Erschließung erfolgt über die St. Amand-
Montrond-Straße. Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu 
entnehmen. 

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 

Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Realisierung eines Wohnmobilstellplatzes im Ortsteil Nottuln. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 55, 4. Änderung und seine Begründung im 
Entwurf sowie die unten genannten umweltbezogenen Informationen werden vom 
04.05.2026 bis einschließlich 03.06.2026 auf der Homepage der Gemeinde Nottuln 
bereitgestellt und sind während der Auslegungsfrist unter: https://www.o-sp.de/nottuln/ 
einsehbar. 

Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden und 
sollen nach Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme unter 
https://www.o-sp.de/nottuln/ zu dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren oder per E-Mail an: 
info@nottuln.de abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen auf anderem Wege 
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abgegeben werden (z.B. schriftlich oder mündlich zur Niederschrift nach Terminvereinbarung). 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

Zusätzlich hängen die betreffenden Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist bei der 
Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Flur zwischen den 
Büros 714 und 715 in der Zeit von Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Do. 14.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen 
Gründen um vorherige telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der 
Telefonnummer 02502/942-311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten 
Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 
0251/942-311 gestellt werden. 

 

Angaben zu den verfügbaren Arten umweltbezogener Informationen:  

Es wird gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass folgende Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind: 

a) Artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I (öKon Landschaftsplanung, 26.02.2026) 

Themen: Prüfung der Belange des Artenschutzes, insbesondere in Bezug auf Vogel- und 
Fledermausarten 

Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Tiere, 
Pflanzen, Fläche, Landschaft und biologische Vielfalt 

Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt im gleichen Zeitraum. 

b) Geräuschprognose (Ingenieurbüro Jedrusiak, 04.02.2026) 

Themen: Prüfung der Belange des Emissions- und Immissionsschutzes, insbesondere in 
Bezug auf Verkehrs- und Gewerbelärm 

Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt im gleichen Zeitraum. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes zur 4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 55 der Gemeinde Nottuln mit der zugehörigen Begründung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Nottuln, den 29.04.2026 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister  
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung 

über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen auf dem Gebiet der Gemeinde Nottuln 

 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG 
NRW) vom 16. November 2006 (GV NRW S. 516) in der zur Zeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 
25 ff. des Gesetzes über den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (OBG) vom 
13.05.1980 (GV NRW S. 528) in der zur Zeit geltenden Fassung, wird von der Gemeinde Nottuln 
als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates vom  28. April 2026 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 

§1 Verkaufssonntage 
(1) Verkaufsstellen dürfen im öffentlichen Interesse an dem folgenden Sonntag in der Zeit 

von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Gemeinde Nottuln geöffnet sein  

 
10. Mai 2026  aus Anlass des Frühlingsfestes „Maizauber“ 

  08. November 2026 aus Anlass des Martinimarktes  
 

(2)  Die Öffnung der Verkaufsstellen hat in räumlicher Nähe zu der bezeichneten 
Veranstaltung zu stehen. Das ist unmittelbar angrenzend an die und innerhalb der in den 
beigefügten Lageplänen farblich markierten Bereiche. 
 
  

§ 2 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 

Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 11 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße geahndet werden.  

 
§ 3 Inkrafttreten 

 
(1)  Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.  

 

Gemeinde Nottuln als örtliche Ordnungsbehörde 
 
Nottuln, 29.04.2026 
 
Gemeinde Nottuln  
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Dr. Thönnes 
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Bekanntmachungsanordnung:  
 
Die vorstehende   Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 
Sonntagen auf dem Gebiet der Gemeinde Nottuln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Nottuln, 29.04.2026 
 
Gemeinde Nottuln  
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Dr. Thönnes 
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Maizauber: 
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Martinimarkt: 
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